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Lehrkräftebildungsgesetz 

hier: Sitzung des Bildungsausschusses am 25.06.2014 

 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

 

in der 41. Sitzung des Bildungsausschusses am 25.06.2014 hat der Abgeordne-

te Vogt den Landesrechnungshof gebeten zu prüfen, inwieweit es rechtlich zulässig 

sei, Studierenden im Praxissemester eine Fahrtkostenerstattung ausschließlich für 

die Nutzung des ÖPNV anzubieten, und das Ergebnis dem Ausschuss mitzuteilen 

(Niederschrift Bildungsausschuss 18/41, Sitzung am 25.06.2014, S. 32). 

 

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat in der 23. Tagung am 10.07.2014 ein neu-

es Lehrkräftebildungsgesetz beschlossen. Gleiches gilt für den begleitenden Ent-

schließungsantrag (Landtagsdrucksache 18/2122). Danach haben (alle) Studieren-

den, die ihr Praxissemester an einer Schule außerhalb des Gültigkeitsbereichs ihrer 
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Studentenfahrkarte absolvieren, ein Anrecht auf Fahrtkostenerstattung. Dies gilt 

auch, wenn für die Fahrt der eigene Pkw genutzt wird. Lediglich die Höhe der Erstat-

tung richtet sich nach den jeweiligen ÖPNV-Kosten. 

 

Daher geht der Landesrechnungshof davon aus, dass die Frage des Abgeordne-

ten Vogt sich nicht mehr stellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Eggeling 




